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Sehr geehrter Herr Präsident!  

 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4210/J 

des Abgeordneten Rainer Wimmer, Genossinnen und Genossen betreffend 

Beitragsrückstände der DienstgeberInnen bei den Gebietskrankenkassen im Jahr 2019 

wie folgt: 

Zu der gegenständlichen Anfrage hat mein Ressort eine Stellungnahme der 

Österreichischen Gesundheitskasse eingeholt, die der Beantwortung zugrunde gelegt 

wurde. 
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Frage 1: 

 Wie hoch waren die Beitragsrückstände der DienstgeberInnen bei den 

Gebietskrankenkassen für das Jahr 2019 und welcher Anteil davon entfällt auf 

Dienstnehmerbeiträge? 

Um Aufgliederung nach Gebietskrankenkassen wird gebeten. 

Im Fälligkeitszeitpunkt 31. Dezember 2019 betrugen die Beitragsrückstände der 

Dienstgeber/innen bei den Gebietskrankenkassen rund 653,7 Millionen Euro. Davon 

entfällt ein Anteil von ca. 45 % auf Dienstnehmeranteile. Die Beitragsrückstände verteilen 

sich auf die Gebietskrankenkassen wie folgt: 

 

Beitragsrückstände der Dienstgeberinnen und Dienstgeber  
31. Dezember 2019 

  2019 

Gebietskrankenkassen 
Rückstände in  

Mio. Euro 

darunter 
Dienstnehmer- 

beiträge (rd. 45 %)  

alle GKK 653,7 294,2 

WGKK 256,3 115,3 

NÖGKK 86,4 38,9 

BGKK 22,8 10,3 

OÖGKK 100,8 45,4 

StGKK 82 36,9 

KGKK 32,9 14,8 

SGKK 23,4 10,5 

TGKK 23,9 10,8 

VGKK 25,2 11,3 
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Frage 2: 

 Bei wie vielen der Unternehmen mit Beitragsrückständen handelt es sich um 

insolvente Betriebe bzw. welchen Anteil haben insolvenzverhangene 

Beitragsforderungen an den Rückständen? 

 

Um Aufgliederung nach Gebietskrankenkassen wird gebeten. 

 

Es wurden in diesem Zusammenhang 12.616 Partner/innen als insolvent erfasst. Die auf 

diese Partner/innen entfallenden Beitragsrückstände betrugen per 31. Dezember 2019 

rund 469,2 Millionen Euro. Die Beitragsrückstände verteilen sich auf die 

Gebietskrankenkassen wie folgt: 

 

Insolvenzrückstand  
31. Dezember 2019 

  2019 

Gebietskrankenkassen 

Insolvenz- 
rückstand in  

Mio. Euro 

Anzahl insolventer 
Partner 

alle GKK 469,2 12.616 

WGKK 153,6 5.211 

NÖGKK  71,3 1.783 

BGKK 17,5 496 

OÖGKK 94,5 1.361 

StGKK 61,4 1.475 

KGKK 17,9 573 

SGKK 22 398 

TGKK 16,5 778 

VGKK 14,5 541 
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Frage 3: 

 Wie hoch sind die Beitragsrückstände, die als uneinbringlich abgeschrieben wurden 

für 2019? 

 

Um Aufgliederung nach Gebietskrankenkassen wird gebeten. 

Im Jahr 2019 wurden rund 86 Millionen Euro abgeschrieben, die sich auf die 

Gebietskrankenkassen wie folgt verteilen: 

 

Abschreibungen 

  2019 

Gebietskrankenkassen 
Abschreibungen in 

Mio. Euro 

alle GKK 86 

WGKK 27,3 

NÖGKK 13,9 

BGKK 1,6 

OÖGKK 12,1 

StGKK 10,4 

KGKK 8,1 

SGKK 4,2 

TGKK 5,6 

VGKK 2,8 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 
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